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VORBEMERKUNG 
 
Im Zuge der Coronavirus-Pandemie und des damit verbundenen Ausfalls der Ratssitzung wurde am 
17.03.2020 per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 1 „Ortsmitte" in Del-
brück-Bentfeld zu ändern. Der Änderungsbeschluss wurde am 18.03.2020 öffentlich bekannt ge-
macht. 
Die Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung fand in der Zeit vom 28.04.2020 bis zum 12.05.2020 einschließlich statt. 
Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange um Abgabe ihrer Stel-
lungnahmen gebeten. 
Im Rahmen dessen wurden Stellungnahmen sowohl aus der Öffentlichkeit als auch von den Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht, die im weiteren Verfahrensverlauf abgewo-
gen werden. 
Die Durchführung der Offenlage bzw. die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange erfolgten in der Zeit vom 10.06.2020 bis zum 10.07.2020 einschließlich. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung) durchgeführt. Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB sind 
gegeben: 

 die Planung dient der Umsetzung einer Maßnahme der Innenentwicklung, 

 die zulässige Grundfläche nach BauNVO innerhalb des Änderungsbereiches liegt unter 20.000 
m², 

 durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 

 mit der Planung ist keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten 
Schutzgüter (Natura 2000: FFH-Gebiete, Europäische Vogelschutzgebiete) verbunden und 

 es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 BImSchG zu beachten 
sind. 

 
Es sind darüber hinaus keine weiteren Bebauungspläne im Umfeld des Änderungsbereiches für eine 
Aufstellung vorgesehen bzw. es ist keine Änderung der bislang in den angrenzenden Bebauungsplä-
nen festgesetzten Grundflächenzahl in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhang mit der hier in Rede stehenden Planung vorgesehen. Somit sind keine weiteren Grundflä-
chen für die Bestimmung der Voraussetzung zur Anwendung des § 13a BauGB relevant. 
 
 

A) GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES 
 
Der Änderungsbereich mit einer Größe von 0,34 ha liegt in der Gemarkung Bentfeld, Flur 4 und befin-
det sich, wie aus vorstehendem Lageplan ersichtlich, innerhalb des ursprünglichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Ortsmitte“. 
 
Der Planbereich wird im Norden durch die Straße „Berghöfen“, im Süden durch die „Franziskanerstra-
ße“ und im Westen durch den „Lippeweg“ begrenzt. An die östliche Grenze schließt sich der beste-
hende zentrale Dorfplatz an. 
Nordwestlich zum Änderungsbereich gelegen befindet sich eine Kindertagesstätte. Nördlich, südlich 
und westlich wird die Fläche von einer überwiegend wohnbaulich genutzten Siedlungsstruktur bzw. 
landwirtschaftlich genutzten Bereichen umgeben. 
 
 

B) ZWECK DER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG 
 
Mit dem Ziel der Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur durch zusätzliche Räumlichkeiten zur 
Nutzung als lokales Zentrum für Begegnung und Gemeinschaft hat sich unter Einbeziehung der örtli-
chen Vereine sowie in Abstimmung mit der Stadt Delbrück herauskristallisiert, dass die Errichtung 
eines Dorfgemeinschaftshauses („Dorfhaus“) auf dem zentralen Dorfplatz „Oskuhle“ die optimale Lö-
sung darstellt. 
Zwischenzeitlich geführte Abstimmungsgespräche mit dem zuständigen Regionalmanagement haben 
ergeben, dass eine Umsetzung der Projektidee im Rahmen der LEADER-Förderung möglich ist. 
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Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Bauvorhabens ist 
die Änderung des derzeit geltenden Bebauungsplanes Nr. 1 „Ortsmitte“ in Delbrück-Bentfeld erforder-
lich. 
In den Änderungsbereich integriert werden der vorhandene Standort des Feuerwehrgerätehauses 
sowie der geplante Standort des Dorfgemeinschaftshauses inkl. des zur verkehrlichen Erschließung 
erforderlichen Bereiches. 
Die westliche, bereits als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ver-
sehene Fläche wird um die Zweckbindung „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtun-
gen“ ergänzt.  
Der östlich gelegene Bereich ist bisher als „“Öffentliche Grünfläche“ und als „Fläche für den Gemein-
bedarf“ ausgewiesen. Hier ist nun die Rücknahme der Festsetzung „Öffentliche Grünfläche“ vorgese-
hen, so dass die Ausweisung „Fläche für den Gemeinbedarf“ verbleibt. Zur Erfüllung der städtebauli-
chen Steuerungsfunktion wird diese mit der konkretisierenden Zweckbestimmung „Kulturellen Zwe-
cken dienende Gebäude und Einrichtungen“ sowie „Feuerwehr“ versehen. 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie 
zur maximalen Gebäudehöhe definiert. Die verkehrliche Erschließung des geplanten Standortes des 
Dorfgemeinschaftshauses erfolgt über die nördlich verlaufende Straße „Berghöfen“. 
Zur Berücksichtigung der Belange der umliegenden Wohnnachbarschaft wurden sowohl ein schall-
technisches Gutachten als auch eine gutachterliche Stellungnahme zur verkehrlichen Situation erstellt. 
 
 

C) PLANUNGSVORGABEN 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Paderborn – Höxter, Kreise Pader-
born und Höxter, stellt den Planbereich als "Allg. Freiraum- und Agrarbereich" dar. 
 

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan der Bezirksregierung Detmold, TA Paderborn-Höxter, ohne Maßstab 
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Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Lt. Mitteilung der Bezirksregierung Detmold vom 17.03.2020 bestehen gegen die beabsichtigte Pla-
nung keine Bedenken aus raumordnerischer Sicht. 
 
Im derzeit geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Delbrück ist der Änderungsbereich teilweise als 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ bzw. als „Wohnbaufläche“ dargestellt, so dass der Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB nur in Teilen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird. 
Für den von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweichenden Änderungsbereich gilt, 
dass im hier angewandten beschleunigten Verfahren der Bebauungsplan auch aufgestellt werden 
kann, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; der Flächennutzungsplan ist im We-
ge der Berichtigung anzupassen.  
Diese Anpassung ist insofern vorzunehmen, als für den als „Wohnbaufläche“ dargestellten Teilbereich 
zur Größe von ca. 0,14 ha eine „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Feuer-
wehr“ und „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ dargestellt wird. 
 

    
Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FNP (o.M.)   Anpassung FNP (o.M) 
 
Der Bebauungsplanentwurf sieht die Festsetzung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit den 
Zweckbestimmungen „Feuerwehr“ und „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 
vor. 
 
 

D) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Dorfgemeinschafts-
hauses auf dem zentralen Dorfplatz in Bentfeld wird eine „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit den 
Zweckbestimmungen „Feuerwehr“ und „Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzt. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Gemäß §§ 16 und 18 BauNVO werden im Änderungsbereich des Bebauungsplanes folgende Festset-
zungen getroffen: 
 

- Zur Sicherung des vorhandenen Gebäudebestandes im westlichen Änderungsbereich gilt eine 
max. Gebäudehöhe (GH) von 11,00 m. 

- Für den östlichen Geltungsbereich wird zur Realisierung der geplanten Maßnahme die max. 
Gebäudehöhe (GH) auf 5,00 m festgesetzt.  

 
Die festgesetzte Gebäudehöhe berechnet sich von dem in der Planzeichnung angegebenen Höhen-
bezugspunkt in der Franziskanerstraße i.H.v. 93,10 Metern über NHN (Normal-Höhen-Null) bis zum 
obersten Gebäudeabschluss. 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO wird durch 
die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt und wird im westlichen Änderungsbereich unter Berück-
sichtigung eines angemessenen Erweiterungspotenziales für das bestehende Feuerwehrgerätehaus 
bzw. im östlichen Bereich so dimensioniert, dass sie eng die Gebäudeform des geplanten Dorfge-
meinschaftshauses aufnimmt. 
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Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sowie §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen in 
eingeschossiger Bauweise (max. Traufhöhe 3 m) zulässig. 
Bei parallel zur Erschließungsstraße angeordneten Garagen und überdachten Stellplätzen ist ein Min-
destabstand von 1 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Dieser Grundstücksbereich ist mit 
Gehölzen zu begrünen. 
 
Örtliche Bauvorschriften nach § 89 Abs. 1 und Abs. 2 BauO NRW 2018 i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 
 
Zur Gestaltung der Oberfläche wird festgesetzt, dass die Neigung der Stell- und Bewegungsflächen 
nicht dazu führen darf, dass abfließendes Niederschlagswasser der Grundstücke in den öffentlichen 
Straßenraum gelangt. Eine teilweise durchlässige Befestigung (z.B. Sickerpflaster, etc.) ist nicht aus-
reichend. 
 
Einfriedungen an öffentlichen Straßen und an benachbarten Grundstücksgrenzen in den Zufahrtsbe-
reichen der Garagen werden nicht zugelassen. Als Abgrenzung des Vorgartens sind lebende Hecken 
möglich. 
 
Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
Zur Wahrung des Ortsbildes sind pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche fünf standortgerechte 
heimische Gehölze oder Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze und 
Sträucher sind durch gleichartige Nachpflanzungen zu ersetzen. 
 
Die v.g. planungsrechtlichen Festsetzungen gelten für den hier in Rede stehenden Änderungsbereich. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes, der nicht von dieser 5. Änderung betroffen ist, behält 
weiterhin Gültigkeit. 
 
 

E) ERSCHLIEßUNG 
 
Verkehrsflächen 
Die verkehrstechnische Erschließung des westlichen Änderungsbereiches erfolgt wie bisher über den 
angrenzenden „Lippeweg“. 
Die Erschließung des östlichen Bereiches erfolgt über die nördlich verlaufende Straße „Berghöfen“. 
Zur Steuerung der Zufahrtssituation wird in der Planzeichnung ein Bereich für die Ein- und Ausfahrt 
mit einer Breite von 4,00 m festgesetzt. 
Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Ver- und Entsorgung/Niederschlagswasser 
Die Wasserversorgung sowie die Entsorgung des Niederschlags- und Schmutzwassers mithilfe der in 
den angrenzenden Straßen „Lippeweg“ bzw. „Berghöfen“ vorhandenen Kanalisation sind sicherge-
stellt.  
Auf den gem. Entwässerungssatzung der Stadt Delbrück bestehenden Anschluss- und Benutzungs-
zwang wird hingewiesen. 
 
Die Löschwassermenge in Höhe von 96 m³/h wird gem. DVGW Bl. 405 für einen Zeitraum von 2 Stun-
den sichergestellt.  
 
 

F) HINWEISE 
 
Ein Hinweis auf die Verpflichtung zur Benachrichtigung der entsprechenden Behörde im Falle eines 
Bodenfundes bei den Bauarbeiten ist in den „Hinweisen“ zum Planinhalt des Bebauungsplanes aufge-
nommen. 
 
Es wird als Hinweis in den Bebauungsplan übernommen, dass für die Benutzung des Grundwassers 
(Entnahme, Einleitung, Wärmepumpe, Erdwärmesonde usw.) ein Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden muss. 
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Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-
men“ ist zu beachten. Bei abgängigen Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu schaffen. 
 
Große Glasflächen an baulichen Anlagen sind zum Vogelschutz so auszuführen, dass Kollisionen 
vermieden werden. 
 
 

G) AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
 
Gem. § 13a Abs. 2 Zf. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB kann auf eine Darstellung der nach § 2 Abs. 4 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes und der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) verzichtet werden. 
Dennoch sind die wesentlichen Auswirkungen der Planung sowie die durch die Planung betroffenen 
Umweltbelange darzustellen. 
 
1. Belange des Immissionsschutzes 
 
Anlass der Planung ist die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses als lokales Zentrum für Begeg-
nung und Gemeinschaft auf dem zentralen Dorfplatz in Bentfeld. Es soll von ortsansässigen Bürgern, 
Vereinen und Gruppen für ihre Treffen genutzt werden; eine kommerzielle Nutzung der Räumlichkei-
ten durch Vermietungen ist nicht vorgesehen. Es ist eine reine Tages-Nutzung von 8.00 Uhr bis 22.00 
Uhr vorgesehen. Nach 22.00 Uhr kann es zu vereinzelten PKW-Abfahrten kommen. 
 
Zur Ermittlung und Bewertung der von der zukünftigen Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ausge-
henden und auf die umliegende Wohnnachbarschaft einwirkenden Geräusch-Immissionen hat das 
Büro AKUS, Bielefeld, ein Schalltechnisches Gutachten (Stand 04.05.2020) erstellt. 
Im Rahmen dessen wurden die vom Betrieb des westlich an das geplante Dorfhaus angrenzenden 
Feuerwehrgerätehauses ausgehenden und ebenfalls auf die Nachbarschaft einwirkenden Geräusch-
Immissionen als Geräusch-Vorbelastung berücksichtigt, sofern geboten. 
 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Dorfhaus unter Einhaltung der dort ge-
nannten Annahmen in Einklang mit den nachbarlichen Schallschutzrechten betrieben werden kann. 
Die Spitzenpegel-Situation stellt sich tags als unkritisch dar. 
Sollte es nach 22.00 Uhr und somit in der Nacht zu PKW-Abfahrten kommen, ist darauf zu achten, 
dass diese PKW die in der Anlage 4 des Schallgutachtens gekennzeichneten Stellplätze nutzen, da es 
sonst zu Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel an den Immissionsorten I8 bis I10 (nächstge-
legene Wohnbebauung) kommen kann. Hierauf kann mit einer entsprechenden Beschilderung hinge-
wiesen werden. 
 
2. Verkehrliche Belange 
 
Zur Begutachtung der Verkehrssituation infolge der Errichtung des Bauvorhabens Dorfgemeinschafts-
haus hat das Büro SHP Ingenieure, Hannover, mit Datum vom 14.05.2020 eine gutachterliche Stel-
lungnahme verfasst. 
Diese kommt zu folgendem Fazit: 
„Es ist im nahen Umfeld des Untersuchungsraums mit kaum spürbarem Mehrverkehr gegenüber heu-
te aufgrund des neuen Dorfgemeinschaftshauses ohne zusätzliche neue Nutzungen zu rechnen. Ent-
sprechend ist davon auszugehen, dass die Leistungsfähigkeiten an den angrenzenden Knotenpunk-
ten nicht negativ beeinflusst werden und es nicht zu Verschlechterungen im Verkehrsablauf kommt.“ 
 
3. Belange des Natur- und Landschafts- bzw. Artenschutzes 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft gelten auf der Grundlage des § 13a Abs. 2 Zf. 4 BauGB als bereits 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt bzw. zulässig. Daher entfällt die Notwendigkeit zur natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1 a BauGB i.V.m. BNatSchG sowie das Aufzeigen von 
Maßnahmen zur Bewältigung von Eingriffsfolgen. 
 
Artenschutzrechtliche Anforderungen bleiben hiervon unberührt. Im Rahmen einer Artenschutzprüfung 
ist zu untersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige Betrof-
fenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag (Büro Mestermann, Warstein-Hirschberg, Mai 2020) dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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Im Zusammenhang mit der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Ortsmitte“ werden folgende Le-
bensraumtypen mittelbar und unmittelbar beansprucht:  
 
• Äcker 
• Fettwiesen und -weiden 
• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
• Gebäude 
• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Säume und Hochstaudenfluren 
 
Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ für das 
MTB 4217 „Delbrück“, Quadrant 4 erbringt Hinweise auf das Vorkommen von 44 Arten (2 Fleder-
mausarten und 42 Vogelarten), die als planungsrelevant eingestuft sind. Planungsrelevante Pflanzen-
arten werden nicht benannt.  
Im Rahmen der Ortsbegehung am 12. Mai 2020 erfolgte eine Plausibilitätskontrolle. Dabei wurde 
überprüft, ob die Arten der Artenliste am Planungsstandort bzw. im Untersuchungsgebiet hinsichtlich 
ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in 
welchem Umfang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten. 
Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LINFOS) weist für den Planbereich und die weitere Umgebung keine weiteren Vorkommen 
planungsrelevanter Tier- oder Pflanzenarten aus.  
Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufigen und verbrei-
teten sowie der planungsrelevanten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-
meidungsmaßnahmen ausgeschlossen:  
 
• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände muss eine Begrenzung der Inanspruchnahme von Vege-

tationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. September) erfolgen. Ro-
dungs- und Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen dürfen dementsprechend nur 
zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden. Im Falle nicht vermeidbarer 
Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraums kann durch eine umweltfachliche Baube-
gleitung sichergestellt werden, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 
Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) 
sollten auf den Änderungsbereich beschränkt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass zu 
erhaltende Gehölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung ge-
schützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen können. 

 
Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dementsprechend 
ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es verboten ist, wildlebende 
Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  
 
Ergebnis 
Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Ortsmitte“ in Delbrück-Bentfeld hat keine artenschutz-
rechtlichen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Tierarten. Das geplante Vorhaben 
löst unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 BNatSchG aus. 
 
4. Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung befinden sich nach heutigem Kennt-
nisstand keine Baudenkmale oder denkmalwerte Objekte bzw. Denkmalbereiche gem. §§ 3 bis 5 
Denkmalschutzgesetz NRW.  
 
5. Belange des Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutzes 
 
Die Bodenversiegelung wird auf Grundlage der vorgesehenen Planung auf das dem Nutzungszweck 
entsprechende Maß begrenzt. Für die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in dem Teil des 
Stadtgebietes stehen außer den in Anspruch genommenen Flächen keine aus ökologischer Sicht 
geringwertigeren Flächen zur Verfügung. 
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In dem Plangebiet sind nach heutigem Kenntnisstand Bodenbelastungen in Form von Altlasten oder 
Altstandorten nicht vorhanden. 
 
Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes sind durch die Planung nach heutigem Kenntnis-
stand nicht berührt. Das Plangebiet befindet sich weder in einem bereits festgesetzten noch in einem 
derzeit geplanten Wasserschutzgebiet. 
 
 

H) STÄDTEBAULICHE DATEN 
 
Gesamtfläche des Plangbebietes ca.  0,34 ha 
 
Anteilig betragen die  
 
überbaubaren Flächen ca.   0,16 ha 
 
nichtüberbaubaren Flächen ca.   0,18 ha. 
 
 
 
 
 
Delbrück, 27.08.2020 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 


